
  
 

Schafft die Online-Buchhaltung den Treuhänder ab? 
Wir sind der Meinung – NEIN. Nachfolgend unsere Überlegungen dazu: 

 Beim Erstellen eines Finanzabschlusses (Jahresrechnung) werden die Informationen laufend verdichtet 
und gemäss bestimmten Vorgaben in eine Form gebracht.  

 Automatisiertes Erkennen erfordert komplexe Verarbeitungssysteme und Definition von 
Zuordnungskriterien. Nur bei Kenntnis der Informationsbasis und der richtigen Einordung im 
Prozessablauf können die Entscheidungen korrekt getroffen werden. 

 Je weiter im Prozess, umso mehr Abhängigkeiten bestehen. Es wird mehr Know-How für die Prüfung der 
Richtigkeit von Sachverhalten oder dem Beheben vonFehlern benötigt. 

 Je nach Funktionen der Online-Buchhaltungstools werden die vorgenannten Schritte neu zugeteilt und 
bisher eindeutige Schnittstellen (wie z.B. Übergabe der Buchungsbelege in Papierform) sind neu 
festzulegen. 

 Der Einsatz von Online-Tools hat Einfluss auf den Prozessablauf. Einfache und dadurch oft effiziente 
Verfahren, wie z.B. die Führung einer Offen-Posten-Buchhaltung sind nicht mehr möglich. 

 Der Informationsaustausch an den Schnittstellen kann automatisiert werden. Das dazu notwendige 
Wissen über die korrekte Anwendung ist dabei jedoch nicht zu unterschätzen. 

Fazit 

 Die Möglichkeiten der Digitalisierung führen auch bei den Finanzprozessen zu Chancen und Risiken. 

 Eine Online-Buchhaltung kann das richtige Werkzeug sein, wenn dadurch die im Unternehmen 
vorhandenen Ressourcen optimal für den Prozess der finanziellen Berichterstattung eingesetzt werden 
können. 

 Für die Abdeckung von intern nicht vorhandenem Fachwissen ist der Beizug eines Treuhänders auch 
zukünftig die effizienteste Form. ATIBA AG bietet seit jeher an, dass der Kunde die Buchhaltung selber auf 
dem von ihm gewählten System führt und der Abschluss gemeinschaftlich erarbeitet wird. 

 
Wir können Sie sowohl bei der Beurteilung Ihrer aktuellen Situation für einen möglichen Systemwechsel als 
auch als Dienstleistungserbringer in der klassischen Form unterstützen. Kontaktieren Sie uns. 
 
Markus Gehri, dipl. Wirtschaftsprüfer 
Leiter Bereich Beratung 

Gesetzliche 
Vorgaben aus dem 
Handelsrecht (OR), 
Steuerrecht und 
Sozialversicherungen 

Finanzbuchhaltung 
mit Kontenplan;  
Betriebs-BuHa mit 
Kostenstellen/-
träger 

Grundbelege erstellen und/oder erfasssen 

Leistung wird 
erfasst und 
periodisch 
abgerechnet.

Kosten für die 
Leistungen (z.B. 
Waren/Personal) 
sind systematisch 
zu "sammeln".

Zahlungsverkehr abbilden

Ausgleich der 
erbrachten und 
erhaltenen 
Leistungen über 
Zahlungsmittel 
(Bargeld, Bank 
mit BESR-Files,  
DTA-Files und  
Daueraufträgen, 
Kreditkarte, etc.) 

Debitoren / Kreditoren bereinigen

Zuordnen nicht  
automatisch 
erkannte 
Zahlungen

Periodische 
Abstimmung der 
Bestände

Ausbuchen von 
Differenzen

Führen Hauptbuch / Betriebs-BuHa

Sicherstellen der 
Erfassung aller 
Geschäftsvorfälle 
und Sachverhalte, 
zur Darstellung 
der Vermögens-, 
Finanzierungs-
und Ertragslage 
eines 
Unternehmens 

Erarbeiten 
Abschluss

Darstellung der  
wirtschaftlichen 
Lage und 
Nachweis von  
korrekten 
Bestände und 
Bewertungen R
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Fakturainformation / 
Debitorenrechnung; 
Kreditorenrechnung; 
Zeiterfassung / 
Lohnabrechnung 

Informationsbasis 

Kassabelege; 
Bankbelege; Lohn; 
Kreditkartenbelege 
Kreditorenrechnung; 

Nebenbücher: 
- Debitoren; 
- Kreditoren; Lohn 
Stammdaten 


